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Gesetz
zum Protokoll vom 24. Februar 1988 

zur Bekämpfung rechtswidriger Gewalthandlungen " 
auf Flughäfen, die der internationalen Zivilluftfahrt 

dienen, in Ergänzung der Konvention zur Bekämpfung 
rechtswidriger Handlungen gegen die Sicherheit 

der Zivilluftfahrt,
Montreal, 23. September 1971

vom 14. Dezember 1988

§ 1  *

- Die Volkskammer bestätigt das nachstehend veröffent
lichte Protokoll vom 24. Februar 1988 zur Bekämpfung 
rechtswidriger Gewalthandlungen auf Flughäfen, die der in
ternationalen Zivilluftfahrt dienen, in Ergänzung der Kon
vention zur Bekämpfung rechtswidriger Handlungen gegen 
die Sicherheit der Zivilluftfahrt, Montreal, 23. September 
1971.

§ 2
Der Tag, an dem das Protokoll gemäß seinem Artikel VI 

für die Deutsche Demokratische Republik in Kraft tritt, ist 
im Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen Republik be
kanntzugeben.

§3
Dieses Gesetz tritt mit seiner Verkündung in Kraft

Das vorstehende, von der Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik am vierzehnten Dezember neunzehn
hundertachtundachtzig beschlossene Gesetz wird hiermit verkündet. .

Berlin, den vierzehnten Dezember neunzehnhundertachtundachtzig

• . Der Vorsitzende des Staatsrates
der Deutschen Demokratischen Republik

E. H o n e c k g r


